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FINANZEN UND TECHNIK – GASTBEITRAG

Kˇnstliche Intelligenz bei der
Dokumenten- und Datenanalyse

immer wichtiger
B˛rsen-Zeitung, 10.10.2020

Die Menge speicherbarer Unterneh-
mensdaten und -dokumente nimmt
täglich rasant zu: Verträge, Finanzda-
ten, Rechnungen, Formulare, Kun-
den- und Inventarlisten, interne An-
weisungen und Richtlinien sowie Be-
richte, Schriftsätze und nicht zuletzt
eine Flut von E-Mails und Chatproto-
kollen k˛nnen heute dank nahezu un-
begrenzter Speicherkapazitäten elek-
tronisch archiviert werden. Da diese
Daten Aufschluss ˇber den Zustand
eines Unternehmens geben, werden
sie regelmäßig Objekt der Begierde
bei der Vorbereitung von Unterneh-
menstransaktionen (etwa im Rahmen
der Due-Diligence-Prˇfung) oder bei
Compliance-Untersuchungen.
Die Analyse von Unternehmensda-

ten kann zudem im Rahmen von straf-
oder zivilrechtlichen Verfahren mit
US-Bezug eine Rolle spielen, wenn
anlässlich eines sog. Discovery-Ver-
fahrens (f˛rmliches Beweisverfahren
im US-amerikanischen Prozessrecht)
auf gerichtliche Anordnung hin be-
stimmte Daten als m˛gliche Beweis-
mittel herausgegeben werden mˇs-
sen. Bei der Sicherstellung elektroni-
scher Daten spricht man dabei von
der sog. E-Discovery.
Der erforderliche Personal- und

Zeitaufwand solcher Analysen ist a
priori immens. Bei einem E-Disco-
very-Verfahren beispielsweise werden
zunächst Datensätze aller Art anhand
von Stichwortsuchen, zeitlichen und
thematischen Eingrenzungen oder ge-
filtert nach Autoren erhoben. Diese
im Detail noch ,,ungefilterten‘‘ Daten-
sätze gilt es dann zur Aufklärung ei-
nes Sachverhalts oder Tatverdachts
näher zu analysieren. Eine solche Aus-
wertung ,,von Hand‘‘ (bzw. vor dem
Bildschirm) ist nicht nur mit erhebli-
chem Personaleinsatz und finanziel-
lem Aufwand verbunden, sondern
birgt – jedenfalls bei großen Unter-
nehmen – wegen der schieren Masse
von Informationen auch stets die Ge-
fahr von Inkonsistenzen, Abstim-
mungsdefiziten und menschlichen
Fehlern. Oftmals ist es ohne den Ein-

satz spezieller Technik kaumm˛glich,
derartiger Datenmengen Herr zu wer-
den.
Vor diesem Hintergrund nimmt der

Einsatz von kˇnstlicher Intelligenz
(KI) im Bereich der Datenanalyse
schon seit einiger Zeit stetig zu. KI
wird allgemein als automatisiertes
Verfahren verstanden, das Software
undMaschinen durch komplexe Algo-
rithmen die Fähigkeit verleiht,
menschliche Entscheidungsfindungs-
prozesse zu imitieren. Die hierfˇr ein-
gesetzten Algorithmen k˛nnenDaten-
sammlungen nicht nur nach bestimm-
ten Schlagw˛rtern durchsuchen, son-
dern auch anhand statistischer Wahr-
scheinlichkeiten relevante Zusam-
menhänge aufzeigen sowie Bewer-
tungen und Kategorisierungen vor-
nehmen. Richtig eingesetzt, arbeitet
der Algorithmus dabei mit einer Ge-
nauigkeit, die einer manuellen Aus-
wertung regelmäßig ˇberlegen ist,
bei deutlicher Zeit- und Kostenerspar-
nis.
Zunehmend wird dabei auch sog.

Machine Learning oder Predictive Co-
ding eingesetzt, bei dem die Software
zunächst durch denmenschlichen An-
wender ,,trainiert‘‘ wird und in der
Folge selbständig Regeln fˇr die wei-
tere Suche entwickelt. Der Algorith-
mus wird dafˇr zunächst mit be-
stimmten Suchbefehlen program-
miert. Danach bearbeitet der Anwen-
der einen zufällig ausgewählten Bei-
spiel-Datensatz anhand derselben
Suchparameter. Der eingesetzte Algo-
rithmus entwickelt in der Folge basie-
rend auf dieser Auswertung eigene
Regeln, die er zusätzlich zu den be-
reits programmierten Suchanweisun-
gen bei der weiteren Analyse anwen-
det und im Verlaufe der Auswertung
weiterentwickelt.

KI ist kein ,,Roboter-Anwalt‘‘

Der ,,Meister‘‘ tut jedoch gut daran,
seinen ,,Zauberlehrling‘‘ laufend zu
ˇberwachen und zu korrigieren. Der
Algorithmus ,,lernt‘‘ zwar aus den
Korrekturen, so dass seine Treffsicher-

heit kontinuierlich zunimmt. KI kann
aber nur so gut sein wie ihr mensch-
licher Anwender: Fehler bei der Anler-
nung bzw. Überwachung werden
nicht automatisch korrigiert, sondern
fortwährend repliziert – eine KI ist
eben kein ,,Roboter-Anwalt‘‘. Auch
den komplexesten Algorithmen fehlt
ein tatsächliches, originäres (juristi-
sches) Verständnis des Inhalts der
analysierten Daten. Die Software
kann nicht zwischen den sprichw˛rt-
lichen Zeilen lesen. Soll etwa im Rah-
men einer internen Untersuchung ein
Bestechungsverdacht verfolgt wer-
den, ist z. B. bei der Analyse von E-
Mails eine menschliche Mitarbeit im-
mer noch unerlässlich: etwa verwen-
dete Codew˛rter oder Umschreibun-
gen mˇssen interpretiert und juri-
stisch bewertet werden, bevor Algo-
rithmen mit dieser Bewertung ge-
speist werden k˛nnen. Zudem st˛ßt
KI dort an ihre Grenzen, wo Doku-
mente nicht oder nur ungenˇgend di-
gitalisierbar sind. Insbesondere hand-
schriftliche Notizen oder alte,
schlecht gescannte Dokumente wider-
setzen sich hartnäckig elektronischen
Suchläufen. Auch die Auswertung von
Sprachaufzeichnungen bleibt vorerst
Sache der Experten.
Zukˇnftig werden umfassende Da-

ten- und Dokumentenanalysen – ins-
besondere in Anbetracht der durch
fortschreitende Digitalisierung stetig
wachsenden Datenmengen – wohl
nicht mehr ohne den Einsatz von KI
zu leisten sein. Dabei kann jedoch
(nach dem gegenwärtigen Stand der
Technik) auf eine menschliche Anlei-
tung und Überwachung keinesfalls
verzichtet werden. In der Praxis birgt
diese Entwicklung schon jetzt deutli-
che Kostenvorteile bei gleichzeitiger
Steigerung der Analysequalität.
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